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Beschlussvorschlag: 
 

Auf der Grundlage 

 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 
 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des einfachen 

Bebauungsplanes Nr. 74.3 „Alte Brauerei“ und seiner Begründung in der Zeit vom 21.02.11 bis zum 22.03.11 

sowie der öffentlichen Auslegung des 2. Entwurfs des einfachen Bebauungsplanes in der Zeit vom 24.10.11 

bis zum 25.11.11 werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 
 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 
 

1.  Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 

1.1 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V (02.11.11; 10.04.12) 1.1 

1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (11.11.11) 1.4 

1.3 Untere Verkehrsbehörde (07.11.11) 3.5 

1.4 Forstamt Neubrandenburg (17.01.11; 09.11.11) 9.1 

1.5 Landesamt für innere Verwaltung (25.10.11) 11.2 

1.6 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und– bau GmbH (11.11.11) 19.8 

 

2.  Teilweise berücksichtigt werden Stellungnahmen von 

2.1 Untere Straßenbaubehörde (08.11.11) 2.12 

2.2 Straßenbauamt Neustrelitz (30.11.10; 18.10.11) 2.3 

2.3 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (04.02.11; 21.11.11) 4.4 

2.4  Industrie- und Handelskammer (24.11.10; 03.11.11) 13.2 

2.5  Einzelhandelsverband Nord e. V. (11.04.11; 13.11.11) 18.4 

 

3.  Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen  

3.1  Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (12.11.10) 15.2 

3.2 Untere Denkmalschutzbehörde (28.10.10) 15.3 

 

4.  Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren  

4.1 Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ (20.11.10)    5.10 

4.2 Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH (16.11.11) 6.1 

4.3  Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (08.11.10; 13.10.11) 13.1 

4.4  KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH (27.10.11) 19.5 

 

II.  Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der 1. und 2. öffentlichen Auslegung 

 

1.   Teilweise berücksichtigt werden (2) Stellungnahmen  

1.1 Herr Peter Rothe (23.11.11; 20.12.11) 

1.2 Lidl Vertriebs-GmbH (22.03.11) 
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Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 

 

 in der Planzeichnung - Teil A: 

Die Ein- und Ausfahrt von der Demminer Straße wird besonders gekennzeichnet (►x) und entsprechend 

Kennzeichnung in der Planzeichenerklärung als befristet gemäß § 9 Abs. BauGB dargestellt. 

 

 im Text – Teil B: 

- Ergänzung der Festsetzung Punkt 1.1.2: 

   Ausnahmsweise zulässig sind ein SB-Markt mit einer Verkaufsfläche von max. 800 m² sowie separat   

   ein Backshop mit 45 m² Verkaufsfläche auf der Fläche GE 1. 

 

- Ergänzung der Festsetzungen um Punkt 2:  

Flächen oder Maßnahmen  zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Land- 

          schaft (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) 

 

- 2.1 Die Baufeldfreimachung (Gehölzfällung, Mahd, Beräumung der Halden)  ist zum Schutz geschützter  

Arten im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. durchzuführen. 
 

- 2.2 Die zum Abriss vorgesehenen Gebäude sind durch einen Fachgutachter zu untersuchen. Notwendige  

Ausgleichsmaßnahmen sind zu planen und mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen. 
 

- 2.3 Der Abriss von Gebäuden bzw. Ruinen hat zum Schutz der Brutvögel und Fledermäuse im  

Zeitraum September/Oktober zu erfolgen. 
 

- 2.4 Zu fällender Baumbestand ist auf Lebensstätten besonders bzw. streng geschützter Arten  

zu untersuchen. 
 

- 2.5 Werden durch Abriss, Fällung oder Überbauung von Flächen Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1  

BNatSchG ausgelöst, muss bei der zuständigen Naturschutzbehörde eine Ausnahmegenehmigung 

beantragt werden. 

 

 Auf der Planurkunde: 

 

Aktualisierung der Rechtsgrundlagen.  

 

 

 Die Begründung wurde aktualisiert und komplett ersetzt. 

 



Anlage 1 zur Drucksache Nr. V/838 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

Einfacher Bebauungsplan Nr. 74.3 „Alte Brauerei“ 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1 bis 4.4 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit Nr. 1.1 bis 1.2 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

STADT  NEUBRANDENBURG  
 

 Einfacher Bebauungsplan Nr. 74.3 „Alte Brauerei“ 
 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
          I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1 bis 4.4 
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1.1 (Seite 1) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

02.11.11 (1.1) 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Über den Eigenbetrieb Immobilienmanagement, zuständig für das Industrieanschluss-
gleis, wurden bezüglich der Forderung nach einem Planfeststellungsverfahren sowie 
vorzulegender Unterlagen und Nachweise mehrere Rücksprachen mit dem Landesbeauf-
tragten für die Bahnaufsicht gehalten.  
 
Aufgrund der möglichen Aussicht auf die Herstellung eines neuen Verbindungsgleises 
(„Minolbogen“) und damit der mittelfristigen Aufgabe des entsprechenden Streckenab-
schnittes, der nur zum Rangieren genutzt wird, wurde die Verkürzung des Ausziehgleises 
als unkritisch beurteilt. Eine befristete Kapazitätseinschränkung und der mittelfristige 
Aufbau eines Verbindungsgleises werden als wesentlich sinnvoller als eine umfangreiche 
technische Sicherung für einen neuen Bahnübergang eingeschätzt. 
 
Die Forderung nach Prüfung des vorhandenen alten Gleisabschusses (Prellbock) zur Ge-
währung der Sicherheit, wurde erfüllt. Es liegt ein Gutachten vor, dass die Unbedenk-
lichkeit der Wiederverwendung bescheinigt. 
 
Aufgrund der erbrachten Nachweise wurde mit Schreiben vom 10.04.12 (Seiten 3 und 4) 
durch das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung MV entschieden, dass 
eine Planfeststellung und Plangenehmigung für die Änderung der Betriebsanlagen der 
öffentlichen Anschlussbahn Neubrandenburg (Genehmigung der Kürzung des Auszieh-
gleises) entfallen.  
 
Die Bedenken wurden somit ausgeräumt. 
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1.1 (Seite 2) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

02.11.11 (1.1) 
 
 
 
Der eingekürzte Gleisabschnitt wurde am 02.08.12 von den zuständigen Behörden abge-
nommen. Die Abnahmebescheinigung liegt vor. 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird fortgeführt. 
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1.1 (Seite 3) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

10.04.12 (1.1) 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
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1.1 (Seite 4) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

10.04.12 (1.1) 
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1.1 (Seite 5) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

10.04.12 (1.1) 
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1.2 (Seite1) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

11.11.11 (1.4) 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Abschnitt I ohne Hinweise 
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1.2 (Seite 2) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

11.11.11 (1.1) 
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1.2 (Seite 3) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

11.11.11 (1.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu II- Stellungnahmen der Fachämter: 
1. Ordnungsrecht- Brandschutz- Hinweis wird beachtet 
       Die Forderung zum Löschwasserbedarf wird in die Begründung zum Bebauungsplan  
       aufgenommen. 
 
 
 
 
 
2. Ordnungsrecht- Kampfmittelbelastung 
- keine Hinweise 
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1.2 (Seite 4) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

11.11.11 (1.1) 
3. Naturschutzrecht- keine Hinweise 
Obwohl es sich um einen einfachen Bebauungsplan handelt und außer der Errichtung 
eines Lebensmittelmarktes keine weiteren Planungsabsichten bekannt sind, ist zu vermu-
ten, dass aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet „Brauereikeller Datzeberg“ sowie der un-
mittelbaren Lage an der Datze und der teilweise ungenutzten Brachflächen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten streng geschützter Arten vorhanden sind.  
 
Geänderte Zuständigkeiten während des Planverfahrens und „Hinweise zum gesetzlichen 
Artenschutz gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auf der Ebene der Bauleitplanung“ 
waren Anlass, in Abstimmung mit den für den Landschaftsplan und die Grünflächen 
zuständigen Fachkollegen, eine artenschutzrechtliche Prüfung und FFH-Vorprüfung zu 
beauftragen.  
 
Die Ergebnisse liegen seit dem 30.08.12 vor.  
 
Im Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsvorprüfung wurde abschließend beurteilt, dass sich 
Vorhaben innenhalb des Bebauungsplangebietes nicht auf das Winterquartier „Braue- 
reikeller“ (Fledermäuse) auswirken. Der Flugkorridor entlang der Datze ist nicht betrof-
fen. Es ist nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen der Fledermäuse zu rechnen. 
 
Folgende Vorkehrungen auf Vorhabenebene wurden im Ergebnis der artenschutzrechtli-
chen Prüfung in den Bebauungsplan als Maßnahmen aufgenommen: 
 
- Die Baufeldfreimachung (Gehölzfällung, Mahd, Beräumung der Halden) ist zum 

Schutz geschützter Arten im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. durchzuführen. 
 
- Die zum Abriss vorgesehenen Gebäude sind durch einen Fachgutachter zu untersu- 

      chen. Notwendige Ausgleichsmaßnahmen sind zu planen und mit der zuständigen  
      Naturschutzbehörde abzustimmen. 
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1.2 (Seite 5) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

07.11.11 (3.5) 
-   Der Abriss von Gebäuden bzw. Ruinen hat zum Schutz der Brutvögel und Fledermäuse 
     im Zeitraum September/Oktober zu erfolgen. 

 
-    Zu fällender Baumbestand ist auf Lebensstätten besonders bzw. streng geschützter  
     Arten zu untersuchen. 
 
-    Werden durch Abriss, Fällung oder Überbauung von Flächen Zugriffsverbote gemäß  
      § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst, muss bei der zuständigen Naturschutzbehörde eine 
      Ausnahmegenehmigung beantragt werden. 
 
 
4. Wasserrecht  
- Der Hinweis wird beachtet. 
       Der Punkt 5 wird entsprechend geändert. 
 
5. Abfall- und Bodenschutzrecht 
- keine Hinweise 
 
6. Kataster- und Vermessungsrecht 
- Der Hinweis wird beachtet. 
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1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

07.11.11 (3.5) 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Die Hinweise wurden in die Begründung des Bebauungsplanes aufgenommen. 
Die Grundstückszufahrt von der Demminer Straße wird in der Planzeichnung besonders 
gekennzeichnet (►x) und in der Planzeichenerklärung als befristet entsprechend § 9 
Abs. 2 BauGB dargestellt. 
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1.4 (Seite 1) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

17.01.11 (6.1) 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Die notwendige Fläche für die vorgesehene Beantragung einer Waldumwandlung ist im 
Bebauungsplan ersichtlich. Für die Beantragung ist der Eigentümer der Grundstücksflä-
che verantwortlich. Dieser wurde bereits nachweislich am 31.03.10 mit dem Vorentwurf 
des Bebauungsplanes beteiligt und u. a. auch zu dieser Problematik zur Stellungnahme 
aufgefordert. Eine Rückäußerung steht bis zum heutigen Datum aus.  
Eine Veräußerung weiterer Grundstücksflächen für eine Bebauung ist somit ohne ent-
sprechende Waldumwandlung gegenwärtig nicht möglich. 
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1.4 (Seite 2) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 

 
 

09.11.11 (6.1) 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Zu 1:  
Es besteht nach wie vor Einvernehmen, dass vor beantragter Waldumwandlung durch 
den Grundstückseigentümer keine weiteren Nutzungen zulässig sind. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
Im Ergebnis der Abwägung wird die Grundstückszufahrt nur als befristet bis zur Fertig-
stellung der geplanten Erschließungsstraße dargestellt. 
In der Begründung zum Bebauungsplan werden die Vergnügungsstätten näher erläutert. 
Die in der städtebaurechtlichen Praxis bedeutsamsten Vergnügungsstätten sind Tanz-
lokale, namentlich in der Form der Diskothek, Kinos und Spielhallen der unterschied-
lichsten Formen. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Baugenehmigung für den SB-Markt wurde planungsrechtlich nach § 34 BauGB be-
urteilt. Von Seiten der Landesforst wurde dem Vorhaben die Zustimmung zur Unter-
schreitung des Waldabstandes nur mit der Bedingung erteilt, dass der angrenzende Be-
reich nur als Zufahrts- bzw. Stellfläche dienen sollte.  
Eine Waldumwandlung ist weiterhin Planungsziel.  

1 

3 

2 
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1.4 (Seite 3) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 
 

 
 

09.11.11 (6.1) 
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1.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

25.10.10 (11.2) 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Mit der Einbeziehung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde die Vermes-
sungs- und Katasterbehörde beteiligt.  
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1.6 (Seite 1) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

11.11.11 (19.8) 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Der Hinweis wird beachtet: 
Mit der Beschussfassung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 74.3 „Alte Brauerei“ werden 
die notwendigen Flächen für den Bau der Ortsumgehung gesichert. 
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1.6 (Seite 2) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

11.11.11 (19.8) 
 
 
 
Die vorhandene Grundstückszufahrt von der Demminer Straße wird nur als befristet 
gemäß § 9 Abs. 2 BauGB dargestellt. 
 
Auf die zukünftige Erschließung des Gewerbegebietes über die geplante Erschließungs-
straße wird in der Begründung verwiesen. 
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1.6 (Seite 3) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

11.11.11 (19.8) 
 
 
 
Das Ergebnisprotokoll vom 13.03.11 sowie der anliegende Lageplan werden in die Abwä-
gung eingestellt und haben zur erneuten Auslegung eines 2. Planentwurfs geführt.  
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1.6 (Seite 4) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
11.11.11 (19.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Dem Vorschlag, den Bereich der Datze aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes  
auszusparen, wird gefolgt.  
 
 
 
 
 
 

 

1 
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1.6 (Seite 5) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

11.11.11 (19.8) 
 
 
 
Der Lageplan (siehe Seite 4) mit dem geänderten Flächenumgriff zum Bau der Ortsum-
gehung wird berücksichtigt und führte zur erneuten Auslegung (2. Entwurf) des Bebau-
ungsplanes. Die Zuarbeit der DEGES bezieht sich ausschließlich auf die durch den Be-
bauungsplan betroffenen Flächen.  Die Darstellung der weiteren Flächen im Flächennut-
zungsplan ist unberührt. 
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2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 

 
 

08.11.11 (2.12) 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Die Hinweise wurden an das mit der Planung der Erschließungsstraße beauftragte Büro 
weitergeleitet. 
 
Zu 1: 
Der Hinweis wird beachtet.  
 
Zu 2: 
Der Hinweis wird nicht beachtet.  
Die Grundstückszufahrt von der Demminer Straße wird in der Planzeichnung besonders 
gekennzeichnet (►x) und  in der Planzeichenerklärung als befristet entsprechend § 9 
Abs. 2 BauGB dargestellt. 
 
Zu 3: 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
Zu 4, Satz 1: 
Der Hinweis hat keine Relevanz für das Bebauungsplanverfahren.  
 
Zu 4, Satz 2: 
Der Hinweis wird beachtet. 

 
 

1 

4

2 

3 
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2.2 (Seite1 ) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

30.10.10 (2.3) 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Die vorliegende Stellungnahme wurde mit der nachfolgenden Stellungnahme vom 
18.10.11 zum 2. Entwurf entsprechend einer Abstimmung mit der DEGES korrigiert.  
 
 
 
 
Der Hinweis aus Sicht der Ortsumgehungsplanung wird nicht berücksichtigt. 
 
Zu 1: 
Der im Flächennutzungsplan dargestellte formale Trassenverlauf hat keine Rechtswir-
kung gegenüber Dritten und entspricht der üblichen Linienbestimmung. Sie ist nur ver-
waltungsintern von Bedeutung. 
 
Zu 2: 
Der Erlass einer Veränderungssperre auf dieser Grundlage ist nicht möglich, zumal diese 
auch nach Ablauf von 2 Jahren außer Kraft tritt und der Zeitpunkt der Vorlage der Ent-
wurfsunterlagen für den 2. Bauanschnitt der Ortsumgehung offen ist. 
 
 

 

1 

2 
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2.2 (Seite 2) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

30.10.10 (2.3) 
 
 
Zu 3: 
Der Hinweis zur Beteiligung der DEGES wird beachtet. 
Da die Leistungen vom Straßenbauamt an die DEGES übertragen wurden, wurde die 
DEGES entsprechend dem Hinweis im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange mit Schreiben vom 21.12.10 beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
Zu 4: 
Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Entsprechend weiterführender Abstimmungen wird die vorhandene Zufahrt an der 
Demminer Straße nur als befristet gemäß § 9 Abs. 2 BauGB dargestellt.  
Auf die zukünftige Erschließung des Gewerbegebietes über die geplante Erschließungs-
straße wird in der Begründung verwiesen. 
 
 

 

3 

4 
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2.2 (Seite 3) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

30.10.10 (2.3) 
Zu 5:  
Der Hinweis zur Erschließung der vorhandenen Gebäude ist bei der Planaufstellung be-
reits berücksichtigt worden. Die Erschließung bezieht sich auf den gesamten Gebäude-
bestand nördlich des Industrieanschlussgleises.  
Für die Flächen südlich der Industrieanschlussbahn, öffentliche Grünfläche und Gewer-
begebiet 3 sind jeweils nur eine Grundstückszufahrt von der Usedomer Straße bzw. der 
Ihlenfelder Straße im Bebauungsplan festgesetzt. Die Ost-Westausdehnung des Gel-
tungsbereiches von der Demminer Straße zur Ihlenfelder Straße und die Zerschneidung 
durch die Bahnfläche erfordern diese zusätzlichen Zufahrten. 
 
Zu 6: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Auf der Grundlage der Baugenehmigung und der anschließenden Baufeldfreimachung 
ist die Baumfällung bereits erfolgt. 
 
 
 
 
 
 

 

5 

6 
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2.2 (Seite 4) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

18.10.11 (2.3) 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Zu 1: 
Mit der Stellungnahme vom 18.10.11 wird die ausreichende Berücksichtigung der not-
wendigen Verkehrsflächen für die Ortsumgehung im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes festgestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
Die vorhandene Grundstückszufahrt von der Demminer Straße wird nur als befristet bis 
zur Errichtung der neuen Erschließungsstraße gemäß § 9 Abs. 2 BauGB dargestellt. 
Die Zufahrt liegt im Bereich der Flächeninanspruchnahme durch die Ortsumgehung. 
 
 
zu 3: Der Hinweis wird teilweise beachtet  
Das Ergebnis der Abwägung wird gemäß §  3 Abs. 2 BauGB grundsätzlich dem Einwender 
mitgeteilt. Der rechtskräftige Bebauungsplan ist im Geodatenportal der Stadt einzuse-
hen, daher wird von einer Übergabe in Papierform abgesehen. 

 

1

2

3
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2.3 (Seite 1) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

04.02.11 (4.4) 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Die Hinweise werden beachtet. 
Die Hinweise wurden an den Vorhabenträger des SB-Marktes sowie der geplanten neuen  
Erschließungsstraße weitergeleitet.  
Weitere Investitionsabsichten sind gegenwärtig nicht bekannt. 
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2.3 (Seite 2) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 
 

 
 

04.02.11 (4.4) 
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2.3 (Seite 3) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

21.11.11 (4.4) 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Hinweis zur Einordnung einer neuen Transformatorenstation wurde an den Vorha-
benträger weitergeleitet. 
 

 

1 
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2.3 (Seite 4) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 
 

 
 

21.11.11 (4.4) 
 
 
zu 2: Der Hinweis ist nicht relevant für das  Bebauungsplanverfahren. 
Der Hinweis wurde an den Erschließungsträger für den SB-Markt bzw. die Erschließungs-
straße weitergeleitet. Vom Eigentümer liegen keine Aussagen zum Umgang mit diesen 
Gebäuden vor. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Es handelt sich bei dem Bebauungsplan um einen einfachen Bebauungsplan, in dem 
hauptsächlich die Art der Nutzung geregelt werden soll. Der einfache Bebauungsplan ist 
für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Vorhabens nur hinsichtlich seiner Festsetzun-
gen maßgebend, d. h. darüber hinaus gelten die Vorschriften des § 34 BauGB.  
Da außer dem SB-Markt keine weiteren Planungsansichten bekannt sind, sind Grund-
satzaussagen zur Regenentwässerung gegenwärtig nicht möglich. Hier ist eine jeweilige 
vorhabenbezogene Prüfung erforderlich. 
 
Zu 4:Der Hinweis wird beachtet. 
Bei weiteren Bauvorhaben (Bauvoranfragen, Bauanträge) im Plangebiet wird auf die 
allgemeinen Hinweise verwiesen. 
 

 

3 

4 
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2.4 (Seite 1) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

24.11.10 (13.2) 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1:  Hinweis wird beachtet. Mit der der erneuten Auslegung (2. Entwurf) wurde der 
Hinweis berücksichtigt. Das eingeschränkte Gewerbegebiet wurde definiert. 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Für den SB-Markt wurde schon vor der Beschlussfassung des Einzelhandelskonzeptes 
eine Bauvoranfrage positiv beschieden und am 02.02.11 die Baugenehmigung nach  
§ 34 BauGB erteilt. 
 
Der Einzelhandel wird im gesamten Geltungsbereich ausgeschlossen, mit der erneuten 
Auslegung (2. Entwurf) wird der SB-Markt nur aus Ausnahme festgesetzt.  
 
 
 
 
 

 
 

1 

2 
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2.4 (Seite 2) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 
 

 
 

03.11.11 (13.2) 
 
 
 
- siehe Seite 1 
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2.5 (Seite 1) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

11.04.11 (18.4) 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Für den SB-Markt wurde schon vor der Beschlussfassung des Einzelhandelskonzeptes 
eine Bauvoranfrage positiv beschieden und am 02.02.11 die Baugenehmigung nach  
§ 34 BauGB erteilt. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
Der Einzelhandel wird im gesamten Geltungsbereich ausgeschlossen, mit der erneuten 
Auslegung (2. Entwurf) wird der SB-Markt nur aus Ausnahme festgesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
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2.5 (Seite 2) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

13.11.11 (18.4) 
 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Für den SB-Markt wurde schon vor der Beschlussfassung des Einzelhandelskonzeptes 
eine Bauvoranfrage positiv beschieden und am 02.02.11 die Baugenehmigung nach  
§ 34 BauGB erteilt. 
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3.1 (Seite 1) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

0211.11 (1.1) 
 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
Die Hinweise sind bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
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3.1 (Seite 2) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 

0211.11 (1.1) 
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3.1 (Seite 3) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

02.11.11 (1.1) 
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3.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

28.10.10 (15.3) 
 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
Die Hinweise sind bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
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4.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

22.11.10 (5.10) 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

16.11.11 (6.4) 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.3 (Seite 1) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

08.11.10 (13.1) 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.3 (Seite 2) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

13.10.11 (13.1) 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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4.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

27.10.11 (19.5) 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 

 

KEG 
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               STADT  NEUBRANDENBURG 
 

Einfacher Bebauungsplan Nr. 74.3 „Alte Brauerei“ 
 

 
 

 

                ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit 1.1 bis-1.2  
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1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

23.03.11 (2.8) 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
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1.1  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

23.03.11 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Zu 1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Her Rothe wurde im Bebauungsplanverfahren mehrmals nachweislich mit entsprechen-
den Unterlagen zur Stellungnahme aufgefordert. Es gab lediglich einen Termin mit dem 
Anwalt von Herrn Rothe am 25.05.10, bei dem der Anlass und die Notwendigkeit der 
Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes ausführlich erläutert wurden. 
 
So wurde auf den Sammelaufstellungsbeschluss zur Änderung bzw. Aufstellung von 
diversen Bebauungsplänen im Stadtgebiet auf der Grundlage des bestätigten Kommuna-
len Einzelhandelskonzeptes der Stadt Neubrandenburg sowie auf Einschränkungen durch 
die Bahntrasse und durch die Ortsumgehung verwiesen. 
 
Die Verwaltung vertritt den Standpunkt, dass zwischen den Planungsinteressen der Stadt 
und dem Eigentümer ein vertretbarer Kompromiss gefunden wurde. So wurden auf der 
Grundlage des Flächennutzungsplanes sowie des städtebaulichen Rahmenplanes für das 
Entwicklungsgebiet Wolgaster Straße lediglich Festsetzungen zur Art der Nutzung und 
zur Erschließung getroffen. Auf detailliertere Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung wurde verzichtet. Im Interesse des Eigentümers wurden einerseits vorhandene 
Gebäude als Bestand dargestellt, andererseits wurde der auf der Grundlage eines Bau-
vorbescheides positiv beschiedene Verbrauchermarkt berücksichtigt. 
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1.1 (Seite 2) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Für den „angeblich“ rechtswidrig begangenen Kahlschlag von Waldflächen gibt es 
schriftliche Mitteilungen der Landesforst und der zuständigen Forstbehörde.   
 
Auszug aus der Begründung zum Bebauungsplan: 
Von der Landesforst wurde die Stadt Neubrandenburg nachrichtlich in Kenntnis gesetzt, 
dass innerhalb des Geltungsbereiches eine Waldfläche von ca. 1 ha auf privatem 
Grundstück widerrechtlich kahlgeschlagen und teilweise gerodet wurde.  
 
Eine natürliche Sukzession der betreffenden Fläche steht dem Planungsansinnen des 
Bebauungsplanes entgegen, so dass die Möglichkeit einer dauerhaften Waldumwand-
lung genutzt werden soll. Hierfür steht die Abstimmung mit dem Eigentümer noch aus. 
Gegen eine sogenannte schädigende Planungsabsicht gegenüber dem Eigentümer wird 
sich ausdrücklich verwahrt. 
 
Die Möglichkeit der Beantragung einer Waldumwandlung und die Ersatzaufforstung an 
anderer Stelle im Verhältnis 1 : 1 ist eine denkbare Alternative. Die Stellungnahme des 
Eigentümers zum Bebauungspanentwurf enthält hierzu leider keinerlei Aussagen.  
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet. Neben dem Kommunalen Einzelhandelskonzept 
der Stadt Neubrandenburg diente der Rahmenplan für das Entwicklungsgebiet Wolgas-
ter Straße als Grundlage für den Bebauungsplan. 
 
Ausschlaggebend für die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen waren neben den 
bereits benannten Plangrundlagen (Flächennutzungsplan, Rahmenplan), die Belastung 
durch tangierende Erschließungsstraßen. Die Ausweisung von eingeschränkten gewerbli-
chen Bauflächen erfolgte, um die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse entsprechend § 1 Abs. 5 BauGB unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksicht-
nahme (angrenzendes Wohnbebauung südlich der Usedomer Straße) zu wahren. 
 
Die innenstadtnahe Lage des Bebauungsplangebietes und die zukünftig durch die Orts-
umgehung noch attraktivere Lage von Gewerbeflächen führen zu einer Aufwertung und 
Erweiterung der Angebotsvielfalt und entsprechen dem Planungsziel der Reaktivierung 
von Gewerbebrachen. 
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1.1 (Seite 3) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Was mit der Bezeichnung „Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Neubranden-
burg“ gemeint ist, ist unklar. Über die zuständige Abteilung bzw. das zu dem Zeitpunkt 
bekannte Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung wurden keine Aktivitäten 
ausgelöst, da keine Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft durch den Eigentümer 
erkennbar waren.  
 
Der entsprechende Bereich ist seit 1997 Bestandteil der Städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme „Wolgaster Straße“. Über die Stadtentwicklungsgesellschaft als Entwick-
lungsträger, heute: die BIG Städtebau,  bzw. die Abteilung Wirtschaft, Stadtentwicklung 
und Wohnen der Stadtverwaltung konnten die offenen Probleme noch nicht ausgeräumt 
werden. Mit dem Bebauungsplan soll die notwendige Planungssicherheit geschaffen 
werden. Mit der geplanten Erschließungsstraße wird die verkehrliche Erschließung der 
betreffenden Grundstücksflächen gesichert. 
 
Zu 3.1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Das Planungsziel wurde mit dem Sammelaufstellungsbeschluss vom 38.05.09 eindeutig 
definiert und ist Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan. 
 
Durch Gutachten, in diesem Fall durch das Kommunale Einzelhandelskonzept der Stadt 
Neubrandenburg, liegt ein aktuelles, fachlich fundiertes Instrumentarium vor, um die 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben zu steuern. Auf dieser Grundlage wurden, vom 
bereits genehmigen Markt abgesehen, weitere Einzelhandelseinrichtungen im Bebau-
ungsplan ausgeschlossen.  
 
Grundlage für die im Bebauungsplan aufgeführten Sortimente sind die durch den ge-
nehmigten Discountmarkt abzusichernden Nahversorgungsaufgaben für die „Ihlenfelder 
Vorstadt“ und das „Reitbahnviertel.“ Die nahversorungsrelevanten Sortimente der Neu-
brandenburger Liste sind Bestandteil der Festsetzungen. 
 
Die Verkaufsoberflächengrenze wurde bewusst auf 800 m² begrenzt, um die Entwicklung 
der vorhandenen zentralen Versorgungsbereiche nicht durch Kaufkraftumverteilung zu 
gefährden. 
 
 

 

1
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1.1 (Seite 4) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 
 
Zu 3.2: Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
Grundlage für die Sortimentsfestsetzungen bilden die in der Neubrandenburger Liste des 
Kommunalen Einzelhandelskonzeptes aufgeführten nahversorgungsrelevanten Sorti-
mente. Diese sind Bestandteil der textlichen Festsetzungen und nachstehend aufgeführt: 
- Nahrungs- und Genussmittel 
- Schnittblumen und Blumenbindereierzeugnisse 
- Drogeriewaren 
- Schreib- und Papierwaren 
- Zeitungen und Zeitschriften 
 
 
Zu 3.3: Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
Zur einheitlichen Handhabe im Stadtgebiet wird folgende Ergänzung vorgenommen: 
Zentrenrelevante Sortimente (Aktionsware) innerhalb des Lebensmittelmarktes sind in 
begrenztem Umfang zulässig, wenn sie dem Kernsortiment deutlich untergeordnet sind 
(nicht mehr als 20 % der Verkaufsfläche). 
Mit der Festsetzung der Aktionsware wird der begrenzte Handel mit zentrenrelevanten 
Sortimenten zugelassen. Die Neubrandenburger Liste ist Anlage der Begründung zum 
Bebauungsplan und enthält eine Aufstellung zentrenrelevanter Sortimente. Eine konkre-
te Auflistung ist nicht erforderlich. 

 

2 
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1.1 (Seite 5) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
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1.1 (Seite 6) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

Zu 4: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die innere Erschließung des Plangebietes über eine Stichstraße war bereits Gegenstand 
des Rahmenplanes für das Entwicklungsgebiet „Wolgaster Straße“ 1998.  Diese geplante 
Anbindung in Höhe der Verlängerung der Karlshagener Straße wurde bereits mit dem 
Ausbau der Usedomer Straße berücksichtigt.  
 
Im vorliegenden Bauvorbescheid für einen SB-Markt wurde die Frage einer gesicherten 
Erschließung ausgeklammert, da sie nicht Prüfgegenstand war.  
 
Mit der Beteiligung des Straßenbauamtes Neustrelitz zum Bauantrag für den SB-Markt 
wurde einer verkehrlichen Erschließung des Marktes ausschließlich über die Anbindung 
zur Usedomer Straße über die neue Stichstraße zugestimmt, da die vorhandene Grund-
stückszufahrt zur Demminer Straße nur eine eingeschränkte Befahrbarkeit zulässt.  
 
Ein sogenanntes „modernes Erschließungskonzept durch einen Kreisverkehr“ von der 
Demminer Straße aus ist sinnvoll, zumal die Zufahrt im Erschließungsbereich für Orts-
durchfahrten liegt und negative Auswirkungen auf die Sicherheit des Verkehrs der 
B 96 Demminer Straße zu erwarten sind.  
Die Aussagen in der Begründung hierzu sind eindeutig: 
Um den Kernbereich nördlich der Bahn zu erschließen, wird eine Stichstraße in 
Verlängerung der Karlshagener Straße mit Bahnübergang geplant. Diese wird ab 
Anbindung Usedomer Straße, als Privatstraße mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
ausgewiesen. 
 
Für den geplanten SB-Markt wird von der Straßenbauverwaltung ausschließlich einer 
verkehrlichen Erschließung über diese Anbindung zur Usedomer Straße zugestimmt. 
Untersetzt wird diese Forderung dadurch, dass beim Ausbau der Usedomer Straße be-
reits ein vierter Knotenpunktarm zum Plangebiet an der Einmündung zur Karlshagener 
Straße inklusive Linksabbiegestreifen vorgesehen wurde. 
 
Im Westen ist eine Grundstückszufahrt an der Demminer Straße vorhanden. Diese wird 
bis zur Realisierung der neuen Erschließungsstraße als befristet dargestellt.  Aufgrund 
ihrer Lage ist es nur möglich, rechts rein und rechts raus zu fahren.  
Sie liegt nach Bundesfernstraßengesetz im Erschließungsbereich von Ortsdurchfahrten. 
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1.1 (Seite 7) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
Zur Planung der Ortsumgehung gibt es neue Sachstände.  
Am 29.06.10 wurde der Stadt Neubrandenburg mitgeteilt, dass das Bauvorhaben B 96 
OU Neubrandenburg vom Straßenbauamt Neustrelitz an die DEGES - Deutsche Einheit 
Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH - übergeben wurde. Die Baumaßnahme betrifft 
den 1. bis 3. BA. Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Bebau-
ungsplanverfahren wurde daher neben dem Straßenbauamt Neustrelitz die DEGES betei-
ligt. In einer gemeinsamen Beratung wurde erläutert, dass die Knotenpunkte nunmehr 
plangleich auszuführen sind. Es wurde ein aktueller Lageplan übergeben, der den mögli-
chen Flächenumgriff zum Bau der Ortsumgehung für den Bereich des Bebauungsplanes 
umfasst. Gleichzeitig wurde vorgeschlagen, den Bereich der Datze aus dem Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes herauszulassen, da diese durch die Planung der Ortsumge-
hung betroffen sein wird. 
 
Aufgrund der erheblichen Auswirkungen auf den Bebauungsplanentwurf (Grundzüge 
der Planung berührt) wurde eine 2. Auslegung des geänderten Entwurfs erforderlich.  
 
Zu 4.1: Der Hinweis wird nicht beachtet, weil er bereits während der Planaufstellung 
berücksichtigt wurde. 
Der Bebauungsplan enthält den Hinweis, dass die Einteilung der Verkehrsflächen nicht 
Gengestand der Festsetzungen ist. Änderungen im Zuge der Ausführungsplanung sind 
somit möglich. 

 
Bezüglich der Breite der zukünftigen Erschließungsstraße ist anzumerken, dass im Be-
bauungsplanentwurf Nr. 74.3 „Alte Brauerei“ für die geplante Stichstraße ein Straßen-
querschnitt dargestellt ist, der eine Straßenbreite von 9,50 m aufweist (0,50 m Bankett, 
6,50 m Fahrbahn und 2,50 m Gehweg.) 
 
Der gewählte Wenderadius entspricht den üblicherweise im Stadtgebiet ausgeführten 
Wendeanlagen vergleichbarer Stichstraßen. Da es sich um eine Privatstraße handelt, 
kann eine größere Wendeanlage nicht abgelehnt werden, erscheint jedoch nicht zwin-
gend erforderlich. 
 

 

4.1 
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1.1 (Seite 8) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

Der dargestellte Wendehammer ist für ein 3-achsiges Müllfahrzeug ausreichend und im 
Stadtgebiet üblich. 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Die Unterteilung von Gewerbegebieten und die Zulassung bzw. Nichtzulassung von Nut-
zungen ist ein reguläres Anwendungskriterium des § 1 der Baunutzungsverordnung. Hier 
wird vor allem auf die Absätze 4 - 6 verwiesen. 
 
Auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes sowie des Rahmenplanes für das Entwick-
lungsgebiet ist in Kenntnis der geplanten Ortsumgehung keine Ausweisung von Wohn-
bauflächen möglich.  
 
Auszug aus der Begründung zum Bebauungsplan: 
Planungsinhalt dieses Bebauungsplanes ist die Festsetzung von gewerblichen Bauflä-
chen und hier die Differenzierung in gewerbliche Bauflächen an den tangierenden Er-
schließungsstraßen (GE 1, GE 2 und GE 3) und eingeschränkten gewerblichen Bauflä-
chen im Kernbereich nördlich der Usedomer Straße. 
 
Die Ausweisung von eingeschränkten gewerblichen Bauflächen erfolgte, um die Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse entsprechend § 1 Abs. 5 BauGB 
unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme (angrenzende Wohnbebauung 
südlich der Usedomer Straße) zu wahren. Als eingeschränktes Gewerbegebiet ist ein 
Gewerbegebiet zu verstehen, in dem Gewerbebetriebe zulässig sind, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören sowie Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude und Woh-
nungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO. Hinsichtlich des Störungsgrades ist es einem 
Mischgebiet gleichzusetzen. 
 
Verschiedene Kommentare zur Baunutzungsverordnung belegen die horizontale Gliede-
rungsmöglichkeit nach Kriterien des allgemeinen Störgrades in ein eingeschränktes Ge-
werbegebiet mit nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben. Diese Einschränkung 
wird empfohlen, wenn ein überwiegend wohngenutztes Gebiet benachbart ist.  
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1.1 (Seite 9) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
Das ist hier mit der Wohnbebauung südlich der Usedomer Straße eindeutig gegeben. 
 
Die erhobenen Vorwürfe sind unbegründet, da der Eigentümer bereits frühzeitig im 
Planverfahren zur Stellungnahme aufgefordert wurde. Bereits mit Postausgang vom 
31.03.10 wurde ihm die Unterlagen zum Vorentwurf übergeben, es wurden die offenen 
Probleme angesprochen und seine Stellungnahme dazu erbeten. Es gab keine Reaktion.  
Eine erneute Einbeziehung des Eigentümers gab es am 20.10.10. Die Reaktion ist vorlie-
gende 9-seitigige Stellungnahme des Anwalts vom 23.03.11. Auf diese Stellungnahme 
wurde mit Schreiben vom 20.12.11 erneut verwiesen. 
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1.1 (Seite 10) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

23.03.11 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
- siehe Seiten 1 bis 9 (1.1)  
 
 
 
zu 1: Der Hinweis wird begründet. 
Die ausgewiesenen öffentlichen Grünflächen entlang der Datze sind in Übereinstim-
mung mit dem Landschaftsplan der Stadt Neubrandenburg. Dieser beinhaltet den not-
wendigen Gewässerrandstreifen von 5 m entlang der Datze sowie aufgelassene Garten-
anlagen. 
 
 
zu 2: Der Hinweis wird begründet. 
Die Verbreiterung der öffentlichen Straßenverkehrsfläche entlang der Demminer Straße 
gegründet sich auf die Zuarbeit der DEGES, in der anstelle eines planfreien Knotenpunk-
tes ein plangleicher Knotenpunkt für die Ortsumgehung auszuführen ist. Die festgesetz-
ten Straßenverkehrsflächen entsprechen dem von der DEGES übergebenen Lageplan. 
 
 
zu 3: Der Hinweis wird begründet. 
Die Festsetzung von Wohnbebauung widerspricht in Kenntnis der Planung der Ortsum-
gehung den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse und ist pla-
nungsrechtlich nicht zu vereinbaren. 
 

 

1 

2 

3 
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1.2 (Seite 1) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

22.03.11
 
Sehr geehrte Frau Lange, 
 
anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme zur Sortimentsbeschränkung im Rahmen 
der Beteiligung zum B-Plan 74.3 "Alte Brauerei". 
 
Unsere Stellungnahme zur Erschließungsstraße wurde Ihnen, wie ich gesehen habe, 
am 21.03. per Mail durch unsere Fachplaner direkt übersandt. 
 
Wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie gleichlautende oder ähnliche Stellungnahmen 
auch von Seiten des Eigentümers des Grundstücks Herr Rothe erhalten. Denn wir 
haben unsere Stellungnahmen an seinen Anwalt Herr Gehling weitergeleitet, der 
diese aus formellen Gründen ebenfalls vorbringen wird. 
 
Für Rückfragen können Sie mich, Herr Schmidt, Herr Klaßen oder die Fachplaner je-
derzeit ansprechen. 
 
(See attached file: 5674 Stellungnahme Lidl im Rahmen der öffentlichen Beteiligung 
zum Bebauungsplan Nr. 74.3 Sortiment.doc) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
ppa. Reinhard Bauer 
Bereichsleiter 
Immobilien 
Telefon: +49 381 66691-120 
Telefax: +49 381 66691-180 
 
Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, Swienskuhlenstraße 6, 18147 Rostock 
Sitz: Rostock, Registergericht Rostock HRA 2332, USt-IdNr.: DE 814019310 

 

 
 

23.03.11 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
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1.2 (Seite 2) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

23.03.11 
 
 
Zu1: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Durch Gutachten, in diesem Fall durch das Kommunale Einzelhandelskonzept der Stadt 
Neubrandenburg liegt ein aktuelles, fachlich fundiertes Instrumentarium vor, um die 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben zu steuern. Auf dieser Grundlage wurden neben 
dem genehmigten Markt weitere Einzelhandelseinrichtungen im Bebauungsplan ausge-
schlossen.  
 
Grundlage für die die im Bebauungsplan aufgeführten der Sortimente sind die durch 
den genehmigten Discountmarkt abzusichernden Nahversorgungsaufgaben für die 
„Ihlenfelder Vorstadt“ und das „Reitbahnviertel.“ Die nahversorgungsrelevanten Sorti-
mente der Neubrandenburger Liste sind Bestandteil der Festsetzungen. 
 
Die Verkaufsoberflächengrenze wurde bewusst auf 800 m² begrenzt, um die Entwicklung 
der vorhandenen zentralen Versorgungsbereiche nicht durch Kaufkraftumverteilung zu 
gefährden. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
Zur einheitlichen Handhabe im Stadtgebiet wird folgende Ergänzung vorgenommen: 
Zentrenrelevante Sortimente (Aktionsware) innerhalb des Lebensmittelmarktes sind in 
begrenztem Umfang zulässig, wenn sie dem Kernsortiment deutlich untergeordnet sind 
(nicht mehr als 20 % der Verkaufsfläche). 
Mit der Festsetzung der Aktionsware wird der begrenzte Handel mit zentrenrelevanten 
Sortimenten zugelassen. Die Neubrandenburger Liste ist Anlage der Begründung zum 
Bebauungsplan und enthält eine Aufstellung zentrenrelevanter Sortimente. Eine konkre-
te Auflistung ist nicht erforderlich 
 
 
 

1 

2 
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1.2 (Seite 3) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
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1.2 (Seite 4) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
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1.2 (Seite 5) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
21.03.11 

hiermit möchte ich Ihnen, wie bereits telefonisch besprochen, unsere Stellungnahme zum B-
Plan Nr. 74.3 "Alte Brauerei" einreichen. 

Unser Büro hat im Auftrag der Lidl-Vertriebs-GmbH & Co. KG mit der verkehrstechnischen 
Planung der Zufahrt des o.g. Marktes auf die Usedomer Straße begonnen. 

Aufgrund der uns bis dato vorliegenden Unterlagen möchten wir folgende Hinweise geben: 

1. Unser Auftraggeber wünscht eine Fahrbahnbefestigung der Zufahrtsstraße mit Be-
tonsteinpflaster / Verbundstein. 

2. Die gewählte Fahrbahnbreite von 6,00 m erscheint zu gering. Gemäß RASt 06 Punkt 
5.2.9 ist die Zufahrtsstraße als Gewerbestraße (ES IV, ES V bzw. HS IV) einzustufen. 
Gemäß Bild 35 RASt 06 ergibt sich somit eine Fahrbahnbreite von 6,50 m. 

3. Die geplante Gehwegbreite von ca. 2,0 m entspricht nicht dem erforderlichen Re-
gelmaß. Gemäß Bild70 RASt 06 ergibt sich eine Gehwegbreite von 2,50 m einschließ-
lich Hochbordanlage. 

4. Der gewählte Wenderadius nach Bild 57 RASt 06 mit einem Radius von 9,0 m ist für 
ein zweiachsiges Müllfahrzeug bemessen. Diesen verwenden wir i.d.R. für Wohnwege. 
Für eine Gewerbestraße sollte eine Wendeschleife für Lastzüge vorgesehen werden 
(Bild 60 RASt 06). 

5. Hinter dem Gehweg sollte ein Seiten-bzw. Bankettstreifen vorgehalten werden (Auf-
stellen der Gehweglampen, Aufstellen Beschilderung). 

6. Die Regen- und Schmutzentwässerung erfordert den Anschluss an die vorhandene 
Kanalisation der Usedomer Straße (Tief- und Straßenbau im Fahrbahnbereich Use-
domer Straße). 

 

 
 

23.03.11 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Dem Planungsbüro wurde 25.03.11 mitgeteilt, dass die in der Stellungnahme vom 
21.03.11 aufgeführten Angaben nicht dem aktuellen Bebauungsplan entsprechen. 
Es wurde angeführt, dass der im Bebauungsplan dargestellte Straßenquerschnitt für die 
geplante Stichstraße eine Straßenbreite von 9,50 m aufweist (0,50 m Bankett, 6,50 m 
Fahrbahn und 2,50 m Gehweg). 
 
Zu 1: Der Hinweis ist nicht relevant für das Bebauungsplanverfahren. 
 
zu 2: Der Hinweis wurde bei der Planaufstellung bereits beachtet. 
 
Zu 3: Der Hinweis wurde bei der Planaufstellung bereits beachtet. 
 
Zu 4: er Hinweis ist nicht relevant für das Bebauungsplanverfahren. 
Der gewählte Wenderadius entspricht den üblicherweise im Stadtgebiet ausgeführten 
Wendeanlagen vergleichbarer Stichstraßen. Da es sich um eine Privatstraße handelt, 
kann eine größere Wendeanlage nicht abgelehnt werden, erscheint jedoch nicht zwin-
gend erforderlich. 
 
Zu 5: Der Hinweis ist nicht relevant für das Bebauungsplanverfahren. 
Im Bebauungsplan wird darauf hingewiesen, dass  die Einteilung der Verkehrsflächen 
nicht Gegenstand der Festsetzungen ist. 
 
Zu 6: Der Hinweis wird beachtet. Es wird auf die Abstimmungsnotwendigkeit mit den 
Neubrandenburger Stadtwerken im Zuge der Ausführungsplanung für die Straße verwie-
sen. 
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1.2 (Seite 6) Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

7. Die Einmündung auf die Usedomer Straße sollte mit drei Fahrspuren geplant werden 
(1x Einfahrt Richtung Gewerbegebiet, 1x Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet gerade-
aus und links, 1x Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet rechts. Die vorhandene bzw. ge-
plante gesamte Knotengeometrie wird dadurch erhalten (Einmündung bereits vorge-
streckt in entsprechender Breite). Die Leichtigkeit des abfließenden Verkehrs in Rich-
tung Usedomer Straße wird gegenüber einer Zwei-Spuren-Lösung deutlich erhöht. 
Weiterhin ist die Aufstellfläche für verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge größer. 
Dadurch können mehr Fahrzeuge zwischen Usedomer Straße und Bahnanlage aufge-
nommen werden. Insgesamt wird eine größere Verkehrssicherheit erreicht. 

Grundlage unserer Hinweise ist die RASt 06: Richtlinien für die Anlage von Stadt-
straße Ausgabe 2006. 

Im Namen unseres Auftraggebers bitten wir um Beachtung der o.g. Punkte bei der 
weiteren Bearbeitung des B-Planes.  

Mit freundlichen Grüßen 
i.A.  J. Wulf 
Jan Wulf (Dipl.-Ing.) 
 
Ingenieurbüro Odermann - Richers - Partner 
             Verkehrsplanung - Bauwesen - Vermessung 
                      Feldstraße 70 , 19230 Hagenow 
 

 

  

 

 
 

23.03.11 
Zu 7: Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Zu den verkehrlichen Belangen wurden diverse Abstimmungen mit den zuständigen 
Fachkollegen geführt. Im Ergebnis wurde die Gleisanlage soweit zurückgebaut, dass ein 
Bahnübergang nicht mehr notwendig ist.  
 

 


